
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 21a StDLG 2011 Personenbezogene
Bezeichnungen

 StDLG 2011 - Steiermärkisches Dienstleistungsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.09.2025

Die in diesem Gesetz verwendeten personenbezogenen Bezeichnungen gelten, soweit darin nicht anderes angeordnet

ist, für alle Geschlechter gleichermaßen. Ungeachtet dessen haben die Organe des Landes personenbezogene

Bezeichnungen unter Bedachtnahme auf die betro1enen Personen geschlechtergerecht bzw. geschlechtsneutral zu

verwenden.

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 68/2025

In Kraft seit 01.09.2025 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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